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Einleitung

Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft („Deloitte GmbH“, bis zum 
14. Juni 2016: Deloitte & Touche GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) führt 
im Rahmen eines breit gefächerten 
Dienstleistungsangebots unter anderem 
Abschlussprüfungen von Unternehmen 
von öffentlichem Interesse im Sinne des 
§ 319a Abs. 1 Satz 1 HGB durch. Sie ist 
damit zur Veröffentlichung eines Transpa-
renzberichts auf ihrer Internetseite ver-
pflichtet. Zweck des Transparenzberichts 
ist es, der Öffentlichkeit einen Überblick 
über die Gesellschafts- und Aufsichts-
struktur sowie die Qualitätssicherungs-
organisation zu verschaffen. Gemäß der 
Verlautbarung Nr. 2 vom 7. März 2017 
der beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) eingerichteten 
Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS) ist 
dieser Transparenzbericht gemäß § 55c 
der Wirtschaftsprüferordnung in der 
Fassung vor Inkrafttreten des Abschluss-
prüferaufsichtsreformgesetzes (APAReG) 
am 17. Juni 2016 erstellt.
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Die Deloitte GmbH bildet unter Führung 
ihrer Alleingesellschafterin, der Deloitte 
Deutschland GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft („Deloitte Deutschland 
GmbH“), zusammen mit ihren Tochter-
gesellschaften und ihrem Kooperati-
onspartner, der Deloitte Legal Rechts-
anwaltsgesellschaft mbH, die deutsche 
Deloitte-Gruppe („Deloitte Deutschland“). 
Unter der Marke Deloitte erbringen diese 
Gesellschaften Dienstleistungen aus den 
Bereichen Audit, Risk Advisory, Tax und 
Legal, Consulting und Financial Advisory. 
Sie betreuen mit über 6.500 Mitarbeitern 
an 16 Standorten Unternehmen und Insti-
tutionen jeder Rechtsform und Größe aus 
allen Wirtschaftszweigen. Das operative 
Geschäft liegt bei der Deloitte GmbH und 
deren nachfolgend aufgeführten Tochter-
unternehmen:

 • B&W Deloitte GmbH, Köln

 • Deloitte Corporate Finance GmbH, 
Düsseldorf

 • Deloitte Certification Services GmbH, 
Düsseldorf

 • Deloitte Consulting GmbH, Düsseldorf

 • Deloitte Consulting Solutions GmbH, 
Hallbergmoos

 • Deloitte Digital GmbH, München

 • Deutsche Baurevision GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf

 • DTC Data Tax Control GmbH Steuerbera-
tungsgesellschaft, München

 • GEBERA Gesellschaft für betriebswirt-
schaftliche Beratung mbH, Düsseldorf

 • Monitor Company GmbH, München

 • SüdTreu Süddeutsche Treuhand GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
München

Über die SüdTreu Süddeutsche Treuhand 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
besteht des Weiteren eine Beteiligung von 
50 Prozent an der Evangelisch-Lutherische 
Kirchentreuhand GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, München.

Gemeinsam mit der Deloitte Legal Rechts-
anwaltsgesellschaft mbH, Düsseldorf, 
als ihrem Kooperationspartner setzt die 
Deloitte GmbH die globale Deloitte-Legal- 
Strategie um. Einzelne Geschäftsführer 
der Deloitte GmbH sind Gesellschafter 
der Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH; Gesellschaften von Deloitte 
Deutschland sind an der Rechtsanwaltsge-
sellschaft nicht beteiligt.

Unternehmerische Führung
Deloitte Deutschland verfügt über eine 
Management- und Governance-Struk-
tur mit bundesweiten Service Lines und 
geschäftsbereichsübergreifenden Markt-
programmen. Der Management Group 
obliegt danach die strategische und ope-
rative Führung von Deloitte Deutschland. 
Sie wird durch die Leiter der am Leis-
tungsangebot der Gesellschaften ausge-
richteten Geschäftsbereiche unterstützt, 
mit denen gemeinsam sie das Executive 
Committee bildet.

Dem Executive Committee gehören an:

WP/StB Prof. Dr. Martin Plendl*)
Chief Executive Officer
Geschäftsführung Deloitte Deutschland 
GmbH

4

Deloitte Deutschland
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WP/FCA Adrian Crampton*)
Chief Operating Officer
Geschäftsführung Deloitte Deutschland 
GmbH

Christopher Nürk*)
Managing Partner Clients & Industries | 
HR
Geschäftsführung Deloitte Deutschland 
GmbH

WP/StB Heiner Kompenhans
Geschäftsbereich Audit

WP/StB Jörg Tesch
Geschäftsbereich Risk Advisory

WP/StB Christoph Röper
Geschäftsbereich Tax und Legal

Edgar Klein
Geschäftsbereich Consulting

WP Freddy Strottmann
Geschäftsbereich Financial Advisory

*) Management Group

Partner- und bestimmte Directorangele-
genheiten sowie strategische People-The-
men liegen in der Verantwortung des Chief 
Executive Officer, hier im Aufgabenbereich 
des Chief Strategy & Talent Officer. Diese 
nimmt an den Sitzungen des Executive 
Committee als Vertreterin für Partner- und 
Talentthemen teil. Alle operativen Perso-
nalfragen werden vom Managing Partner 
Clients & Industries | HR verantwortet, 
der zugleich Arbeitsdirektor ist.

In der Reputation- & Risk-Leadership- 
Struktur berichten die jeweils für Fragen 
zu Unabhängigkeit, Ethik und Compliance 
Verantwortlichen sowie die Risk Leader 
der Geschäftsbereiche an den Risk & 

Reputation Leader (RRL). Der RRL wird 
durch das Risk Board unterstützt, dem 
unter anderem der CEO und der COO der 
Deloitte Deutschland GmbH angehören. 
Innerhalb der Geschäftsbereiche und in 
Abhängigkeit von ihrer Verantwortung für 
die Kunden oder in der Wahrnehmung 
von Zentral- und Querschnittsaufgaben 
bestehen als weitere Führungsebenen die 
der übrigen Partner und Directors.

Deloitte GmbH
Rechtsform und Eigentumsverhält-
nisse
Die Deloitte GmbH ist im Handelsregister 
des Amtsgerichts München unter der 
Nummer HRB 83442 eingetragen. Neben 
ihrem Hauptsitz in München hat sie 15 
Zweigniederlassungen, deren Adressen im 
Anhang aufgeführt sind. Im öffentlichen 
Berufsregister der Wirtschaftsprüferkam-
mer ist sie unter der Nummer 150713200 
eingetragen. Das Stammkapital der 
Gesellschaft beträgt € 7.670.000. Allei-
nige Gesellschafterin der Deloitte GmbH 
ist die Deloitte Deutschland GmbH. Sie 
ist im Handelsregister des Amtsgerichts 
Düsseldorf unter HRB 40850 eingetra-
gen und wird im Berufsregister unter der 
Registernummer 150719500 geführt. Die 
Anteile an der Deloitte Deutschland GmbH 
werden zu 82 Prozent von 121 Partnern, 
die Wirtschaftsprüfer sind, und zu 15 
Prozent von 48 Partnern, die Steuerbera-
ter und Rechtsanwälte sind, gehalten. Die 
übrigen 3 Prozent der Anteile werden von 
Wirtschaftsprüfern gehalten, die altersbe-
dingt nicht mehr für Deloitte Deutschland 
als Partner tätig sind. Darüber hinaus par-
tizipieren weitere 140 Partner am Ergebnis 
der Deloitte Deutschland GmbH.
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Leitungsstruktur
Geschäftsführung
Der Geschäftsführung der Deloitte GmbH 
gehören neben den Mitgliedern der 
Management Group 13 weitere Partner 
von Deloitte Deutschland an.

Aufsichtsrat
Die Deloitte GmbH hat einen paritätisch 
besetzten, nach den Vorschriften des 
Mitbestimmungsgesetzes gebildeten 
Aufsichtsrat, dem zwölf Mitglieder ange-
hören. Er ist personenidentisch mit dem 
Aufsichtsrat der Deloitte Deutschland 
GmbH. Der Aufsichtsrat unterrichtet 
sich aufgrund regelmäßiger mündlicher 
und schriftlicher Berichterstattung über 
die Lage und Geschäftsentwicklung der 
Deloitte GmbH sowie überwacht und 
berät begleitend die Arbeit der Geschäfts-
führung. Nach dem Gesellschaftsvertrag 
der Deloitte GmbH bedürfen außerdem 
bestimmte Geschäfte wie die Veräuße-
rung der Gesellschaft, die Änderung der 
Rechtsform, der Erwerb oder die Veräuße-
rung größerer Beteiligungen oder Ände-
rungen der wirtschaftlichen und recht-
lichen Beziehungen zur Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited der Zustimmung des 
Aufsichtsrats.
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Die Deloitte GmbH ist Mitgliedsunter-
nehmen von Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited („DTTL“), einer „private company 
limited by guarantee“ (Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung nach britischem 
Recht). Deloitte Deutschland und die 
weiteren Mitgliedsunternehmen von DTTL 
sind insgesamt in mehr als 150 Ländern 
mit über 244.000 Mitarbeitern vertreten.

Unter dem Namen „Deloitte“ arbeiten 
Zehntausende von Experten in unabhän-
gigen Gesellschaften weltweit zusammen, 
um ausgewählte Kunden in den Berei-
chen Audit, Risk Advisory, Tax und Legal, 
Consulting sowie Financial Advisory zu 
beraten. Diese Gesellschaften sind Mit-
gliedsunternehmen von DTTL und bilden 
das Deloitte-Netzwerk. Jedes Mitgliedsun-
ternehmen erbringt seine Leistungen in 
einem bestimmten geografischen Gebiet 
und unterliegt den dort jeweils geltenden 
Gesetzen und berufsrechtlichen Bestim-
mungen. Nicht jedes DTTL-Mitgliedsun-
ternehmen bietet alle Leistungen an und 
bestimmte Leistungen können möglicher-
weise aufgrund der anwendbaren Stan-
dards für Prüfungen an Prüfungsmandan-
ten nicht erbracht werden.

DTTL erbringt selbst keine Leistungen 
gegenüber Kunden und hält keine Betei-
ligungen an Mitgliedsunternehmen oder 
mit diesen verbundenen Unternehmen. 
DTTL und die DTTL-Mitgliedsunterneh-
men sind jeweils rechtlich selbstständig 
und unabhängig. Sie können nicht für die 
jeweils andere Gesellschaft vertragliche 
Verpflichtungen eingehen. DTTL und 
jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen haften 
jeweils nur für ihr eigenes Handeln oder 
Unterlassen, nicht aber für das Handeln 
oder Unterlassen einer der anderen 
Gesellschaften. Jedes Mitgliedsunterneh-
men von DTTL ist unter Beachtung des 

jeweils geltenden lokalen Rechts, der Han-
delsgebräuche und sonstigen Umstände 
organisiert und erbringt Leistungen inner-
halb des eigenen Landes selbst, durch 
Tochtergesellschaften und/oder durch 
andere Unternehmen.

Als lokal eigenständige Gesellschaften 
mit einer eigenen, von DTTL unabhän-
gigen Gesellschafterstruktur sind die 
DTTL-Mitgliedsunternehmen freiwillig 
dem Deloitte-Netzwerk beigetreten, um 
in erster Linie ihre Ansätze bei Leistungen 
gegenüber Kunden, die Anforderungen 
an die Berufsausübung, die Festlegung 
gemeinsamer Werte, ihre Vorgehens-
weisen und Methoden sowie ihre Quali-
tätskontroll- und Risikomanagementsys-
teme zu koordinieren. Für jeden dieser 
Bereiche hat DTTL bestimmte Richtlinien 
und Verfahrensweisen festgelegt, um 
dadurch in allen Mitgliedsunternehmen 
ein möglichst einheitlich hohes Maß an 
Qualität und Professionalität bei der 
Erbringung der angebotenen Leistungen 
zu erreichen. Die bedeutende Stärke der 
Deloitte-Netzwerkstruktur liegt damit in 
der Kombination von einheitlich hohen 
Qualitätsstandards und gemeinsamen 
Vorgehensweisen mit der detaillierten 
Kenntnis lokaler Märkte sowie der Verant-
wortungsbereitschaft und unternehme-
rischen Initiative der Berufsangehörigen, 
die ein unmittelbares Interesse an der 
Integrität und dem Wachstum ihres jewei-
ligen Mitgliedsunternehmens haben.
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DTTL-Leitungsgremien
Die Führung von DTTL liegt bei einer 
Executive, welche der Kontrolle durch das 
Board of Directors unterliegt.

Executive
Der CEO von DTTL wird für eine Amtszeit 
von vier Jahren von den Partnern der 
DTTL-Mitgliedsunternehmen gewählt. Die 
Executive besteht aus den obersten Füh-
rungskräften aus verschiedenen Regionen 
der Welt. Sie bestimmt Leitbild und Strate-
gie zur Erfolgsoptimierung der DTTL-Mit-
gliedsunternehmen und zur Wahrung der 
langfristigen Interessen aller Stakeholder. 
Der CEO von Deloitte Deutschland ist 
Mitglied der Executive.

Die Führung der Executive obliegt dem 
DTTL CEO, zurzeit Punit Renjen. Er 
benennt die Mitglieder der Executive 
entsprechend den DTTL-Statuten und 
nach Genehmigung durch das Board of 
Directors.

Board of Directors und Governance 
Committee
Das Board of Directors ist das oberste 
Kontrollgremium von DTTL. Es behandelt 
Führungsfragen der globalen Organisa-
tion, soweit diese im Kompetenzbereich 
von DTTL liegen. Unter dem gegenwärti-
gen Vorsitz von David Cruickshank beauf-
sichtigt das Board die Managementpro-
zesse innerhalb von DTTL und überwacht 
deren pflichtgemäße Durchführung.

Die Mitglieder des Board werden von 
bestimmten Mitgliedsunternehmen 
ernannt, die selbst wiederum aufgrund 
ihrer Größe, ihres Umsatzes und der 
Anzahl der von ihnen betreuten multinati-
onalen Unternehmen ausgewählt werden. 
Um eine Vertretung der kleineren Mit-
gliedsunternehmen im Board zu gewähr-

leisten, bestehen darüber hinaus Sitze im 
Board, die von Vertretern der Regionen 
eingenommen werden. Die Amtszeit eines 
Boardmitglieds beträgt bis zu vier Jahre.

Das Board wird von einem Governance 
Committee unterstützt, dem die Aufsicht 
über das DTTL-Management obliegt. In 
dieser internationalen Gruppe von führen-
den Partnern aus den Mitgliedsunterneh-
men werden die Angelegenheiten in effizi-
enter und offener Diskussion behandelt, 
bevor sie zur weiteren Erörterung dem 
Board vorgelegt werden. Das Governance 
Committee besteht aus gleichberechtigten 
Vertretern der zwölf größten DTTL-Mit-
gliedsunternehmen und dem CEO. Bei 
Entscheidungen des Governance Com-
mittee hat jedes Mitglied eine Stimme. 
Zur Vermeidung von Interessenkonflikten 
kann, mit Ausnahme des CEO, ein Mitglied 
des Governance Committee nicht gleich-
zeitig der Executive angehören. Darüber 
hinaus verfügt das Board über eine Reihe 
von Arbeitsgruppen, die in Bezug auf 
finanzielle und administrative Fragen der 
globalen Organisation koordinierend und 
entscheidungsvorbereitend tätig sind. Der 
COO von Deloitte Deutschland ist Mitglied 
sowohl im Board of Directors als auch im 
Governance Committee.

Mehr zu Deloitte unter www.deloitte.com
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Beschreibung des internen Qualitäts-
sicherungssystems
Normensystem und Anwendungsbe-
reich
Die Verpflichtung, ein Qualitätssicherungs-
system einzurichten, zu unterhalten und 
zu überwachen, ergibt sich aus nationalen 
Vorschriften (§ 55b Wirtschaftsprüferord-
nung sowie konkretisierenden Regelungen 
der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/
vereidigte Buchprüfer), berufsständischen 
Standards (Entwurf eines Qualitätssiche-
rungsstandards des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) 
„Anforderungen an die Qualitätssicherung 
in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW EQS 
1)“) und bezüglich Abschlussprüfungen bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
im Sinne des § 319a Abs. 1 Satz 1 HGB aus 
der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 sowie 
aus Richtlinien von DTTL, die von allen 
DTTL-Mitgliedsunternehmen beachtet 
werden sollen. Deloitte Deutschland hat 
diese Anforderungen in einem mehrstufi-
gen Regelungssystem zusammengefasst, 
das geschäftsbereichsübergreifende 
sowie geschäftsbereichs- und service-
linespezifische Regelungen zur fachlichen 
Organisation und zur Abwicklung von 
sämtlichen Prüfungs- und Beratungsauf-
trägen umfasst.

Die geschäftsbereichsübergreifenden 
und aufgrund der integrierten Praxis-
organisation für alle Gesellschaften von 
Deloitte Deutschland verbindlich gelten-
den Regelungen betreffen insbesondere 
die Kunden- und Auftragsannahme, die 
Vermeidung von Interessenkonflikten und 
die Sicherstellung unserer beruflichen 
Unabhängigkeit im Zusammenhang mit 
Prüfungsaufträgen, die von Mitgliedsun-
ternehmen des Deloitte-Netzwerks im In- 
und Ausland durchgeführt werden.

Den spezifisch für den Geschäftsbereich 
Audit geltenden Teil des Qualitätssiche-
rungssystems haben wir 2016 angepasst, 
um den geänderten und erweiterten 
Anforderungen Rechnung zu tragen, die 
sich aus der mit Wirkung zum 17. Juni 2016 
geänderten Wirtschaftsprüferordnung, 
den zum gleichen Datum wirksam gewor-
denen Vorschriften der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 sowie der am 23. September 
2016 in Kraft getretenen Berufssatzung 
für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buch-
prüfer ergeben haben. Sofern die Durch-
führung von Abschlussprüfungen bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
i.S.d. § 319a Abs. 1 Satz 1 HGB, zu denen 
nunmehr auch nicht-kapitalmarktorien-
tierte CRR-Kreditinstitute und Versiche-
rungsunternehmen gehören, betroffen 
ist, finden diese Änderungen erstmals für 
Abschlussprüfungen Anwendung, die sich 
auf nach dem 16. Juni 2016 beginnende 
Geschäftsjahre beziehen.

Mit Ausnahme der Deloitte GmbH 
verfügen die Gesellschaften im Geschäfts-
bereich Audit nicht oder nur in geringem 
Umfang über eigene Mitarbeiter und 
bedienen sich daher zur Bearbeitung ihrer 
Aufträge überwiegend der personellen 
und sachlichen Ressourcen der Deloitte 
GmbH. Durch die gemeinsame Leistungs-
erbringung sind alle rechtlich selbstständi-
gen Einheiten in die fachliche Organisation 
und das Qualitätssicherungssystem der 
Deloitte GmbH integriert.

Praxisorganisation
Grundzüge der Aufbauorganisation
Der Führungsstruktur von Deloitte 
Deutschland entsprechend ist die Auf-
bauorganisation primär nach Geschäfts-
bereichen gegliedert, die jeweils mehrere 
Service Lines umfassen. Geschäfts-
bereichsübergreifende Industry Lines 

Internes Qualitätssicherungssystem
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bündeln und koordinieren die Dienst-
leistungen nach bestimmten Branchen. 
Deloitte Deutschland unterhält Nieder-
lassungen unterschiedlicher Größe. Für 
fachliche Spezialfragen und administrative 
Zentralaufgaben besteht ein National 
Office. Die strategische und operative 
Führung obliegt der Management Group.

Als zentraler Ansprechpartner und 
Koordinator der Dienstleistungen aller 
Geschäftsbereiche für einen Kunden 
fungiert ein Lead Client Service Partner.

Wie alle DTTL-Mitgliedsunternehmen 
hat Deloitte Deutschland einen Risk & 
Reputation Leader (RRL) bestellt, der in 
einem weiten Sinne geschäftsbereichs-
übergreifend alle Vorkehrungen und 
Maßnahmen zur Begrenzung und Bewäl-
tigung geschäftlicher Risiken, zur Abwehr 
von Gefährdungen des Ansehens von 
Deloitte und zur Qualitätssicherung koor-
diniert und überwacht. Hierzu gehören 
unsere Aktivitäten zur Wahrung unserer 
beruflichen Unabhängigkeit und unserer 
ethischen Grundsätze, einschließlich 
diesbezüglicher Information und Konsul-
tation. Die laufenden auftragsbezogenen 
Entscheidungen werden von den Risk 
Leadern der Geschäftsbereiche getroffen.

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und 
Vermeidung der Besorgnis der Befan-
genheit
Hierzu wird auf den gesonderten 
Abschnitt dieses Transparenzberichts 
verwiesen.

Auftragsannahme, -fortführung und 
-beendigung
Vor der Auftragsannahme ist zu untersu-
chen, ob der Wahrnehmung des Mandats 
Gründe, wie eine fehlende Unabhängig-
keit, Interessenkonflikte oder Vorschriften 

nach dem Geldwäschegesetz, entgegen-
stehen. Die Entscheidung über die Auf-
tragsannahme trifft der auftragsverant-
wortliche Vertreter gemeinsam mit einem 
Partner.

Wird das Auftragsrisiko mit größer als 
normal eingestuft (stets bei Abschluss-
prüfungen von Unternehmen von 
öffentlichem Interesse), ist vor Auftrags- 
annahme der Risk Management Partner 
der Geschäftsbereiche zu konsultieren 
und ein auftragsbegleitender Engage-
ment Quality Control Reviewer (aEQCR) zu 
bestellen, der eine auftragsbegleitende 
Qualitätssicherung durchführt. Bei fort-
dauernden Auftragsverhältnissen wird die 
Risikoeinstufung jährlich überprüft.

Angenommene und fortgeführte Aufträge 
werden den berufsständischen Anforde-
rungen entsprechend schriftlich bestätigt. 
Falls ein Auftrag abgelehnt wird, sind 
über die zentrale Mandatsverwaltung alle 
Partner informiert. Werden Prüfungsauf-
träge niedergelegt, was nur aus wichtigem 
Grund möglich ist, wird zusätzlich die 
Wirtschaftsprüferkammer unterrichtet.

Qualifikation und Information
Für jeden Geschäftsbereich wird ein 
Personalbedarfsplan in Abstimmung 
mit dem Personalbereich entwickelt. 
Die Planung richtet sich an den Erfor-
dernissen übernommener Aufträge, 
der bekannten Mitarbeiterfluktuation, 
geplanten Schulungsteilnahmen und 
Freistellungen für Berufsexamina unter 
Berücksichtigung einer Personalreserve 
für unvorhergesehene Ereignisse aus. 
Neue Mitarbeiter werden in Abstimmung 
mit den jeweils zuständigen Personalpart-
nern der Geschäftsbereiche eingestellt. 
Als Fachmitarbeiter werden grundsätzlich 
Absolventen eines einschlägigen wissen-
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schaftlichen Hochschul- oder Fachhoch-
schulstudiums eingestellt sowie Berufsein-
steiger im Rahmen eines dualen Studiums.

Mit dem „Global Excellence Model“ (gEm) 
verwenden wir ein Personalentwicklungs- 
und Leistungsbeurteilungssystem, das 
konkrete Positionsbeschreibungen mit 
einem Zielvereinbarungs- und -überwa-
chungsprozess verbindet. Neben der 
Regelbeurteilung nach Ablauf der Probe-
zeit findet mindestens einmal jährlich eine 
Beurteilung statt. Darüber hinaus werden 
regelmäßig mit allen Fachmitarbeitern Per-
sonalentwicklungsgespräche geführt und 
konkrete Maßnahmen zu deren Weiterent-
wicklung festgelegt.

Die Fachmitarbeiter des Prüfungsbereichs 
absolvieren in den ersten Berufsjahren ein 
standardisiertes Ausbildungsprogramm, 
das zentral organisiert und überwacht 
wird. Darauf aufbauend werden Fortbil-
dungsveranstaltungen zu speziellen, bran-
chenbezogenen und aktuellen Themen 
angeboten. Alle Seminare werden jährlich 
in einem gesonderten Lernprogramm 
veröffentlicht. Alle Lernangebote sind in 
das online zugängliche Deloitte Learning 
Curriculum integriert.

Den Fachmitarbeitern wird die für die 
laufende fachliche Information erforderli-
che Literatur zur Verfügung gestellt. Über 
wesentliche fachliche Neuerungen sowie 
über die Ergebnisse interner und externer 
Reviews werden die Fachmitarbeiter durch 
Rundschreiben und/oder spezielle Fortbil-
dungsveranstaltungen informiert. Wichtige 
Informationen werden darüber hinaus in 
elektronischer Form im Intranet hinter-
legt. Die Erfüllung der berufsständischen 
Verpflichtung zur Fortbildung von Fachmit-
arbeitern im Geschäftsbereich Audit wird 
zentral überwacht.

Verantwortlich für ein angemessenes und 
aktuelles Angebot an fachlicher Informa-
tion und Konsultation in Fragen der Rech-
nungslegung und Prüfung ist der National 
Professional Practice Director (NPPD), 
der sich bei der Lösung fachlicher Zwei-
felsfragen auf die weiter spezialisierten 
Professional Practice Directors (PPD) stützt 
und deren Tätigkeit koordiniert. Der NPPD 
stellt die Umsetzung von Anforderungen in 
Rechnungslegung und Prüfung sicher und 
fungiert zugleich als oberste Konsultations-
instanz im Geschäftsbereich Audit.

Gesamtplanung aller Aufträge
Die Gesamtplanung aller Aufträge wird 
innerhalb des Geschäftsbereichs Audit 
auf den Ebenen der Niederlassungen und 
bundesweiten Service Lines anhand eines 
elektronischen Dispositionssystems, das 
laufend aktualisiert wird, durchgeführt.

Für die Mitarbeiterdisposition im Rahmen 
der einzelnen Aufträge sind primär die 
Partner und die vorrangig verantwortlichen 
Wirtschaftsprüfer zuständig. In die Zeitpla-
nung werden auch der eventuelle Einsatz 
von Spezialisten und zeitliche Reserven für 
unvorhersehbare Ereignisse einbezogen.

Das Dispositionssystem steht den Lead 
Client Service Partnern sowie den auftrags-
verantwortlichen Partnern und Managern 
ständig zur Verfügung und wird von diesen 
hinsichtlich der in ihre Zuständigkeit 
fallenden Aufträge zeitnah überwacht. Die 
Mitarbeiter werden durch die vorrangig 
verantwortlichen Wirtschaftsprüfer und/
oder Einsichtnahme in das Dispositionssys-
tem über ihre Einsätze informiert.
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Umgang mit Beschwerden und Vor-
würfen
Beschwerden oder Vorwürfe von Mit-
arbeitern oder Externen werden unter 
Wahrung der Vertraulichkeit sowie, falls 
gewünscht, Anonymität an den Ethik-Be-
auftragten (Ethics Officer) gerichtet, dem 
für Mitarbeiterbeschwerden ein unabhän-
giger Rechtsanwalt als Ombudsmann zur 
Seite steht. Der Ethik-Beauftragte geht 
den vorgetragenen Sachverhalten nach 
und prüft, ob Verstöße gegen die Ethik- 
und Verhaltensgrundsätze von Deloitte 
oder gegen gesetzliche oder fachliche 
Regeln vorliegen, und wirkt an Vorschlä-
gen zur Abhilfe mit. Gleichzeitig stellt er 
sicher, dass den Beschwerdeführern aus 
ihrem Vorbringen keine Nachteile erwach-
sen. Bei Anfragen der Abschlussprüferauf-
sichtsstelle, der Wirtschaftsprüferkammer 
und anderer Regulatoren sind der NPPD 
und der Risk Leader des Geschäftsbe-
reichs Audit einzubinden.

Abwicklung von Prüfungsaufträgen
Prüfungsansatz und -technologie
Bei der Durchführung von Prüfungs-
aufträgen kommt der netzwerkweit 
entwickelte Prüfungsansatz „Deloitte 
Audit“ zur Anwendung. Dieser ist risiko-, 
prozess- und kontrollorientiert und sieht 
im Einzelfall alternativ auch die Möglichkeit 
verstärkter aussagebezogener Prüfungs-
handlungen vor.

Systemseitig wird Deloitte Audit durch das 
„Engagement Management System“ (EMS) 
unterstützt. Durch die Anwendung der 
Deloitte-Audit-Methodik und -Technologie 
stehen dem Prüfungsteam die jeweils 
relevanten Bestandteile des Prüfungsan-
satzes und der Prüfungsdokumentation 
zur Verfügung. Im Zuge der Weiterent-
wicklung der berufsständischen Prüfungs-
grundsätze werden regelmäßig innovative 

Ansätze, wie beispielsweise Data Analytics, 
in Deloitte Audit integriert.

Die Prüfungsdokumentation im EMS 
berücksichtigt die jeweilige Größe und 
Risikosituation des Prüfungsauftrags. 
Erfasst werden – in Abhängigkeit von 
der Branchenzugehörigkeit, der Unter-
nehmensgröße des Kunden und der 
Risikosituation – die Tätigkeiten zur Prü-
fungsplanung, Kontrollprüfung und aus-
sagebezogenen Prüfung. Dazu kann das 
Prüfungsteam sowohl auf standardisierte 
Prüfungsschritte zurückgreifen als auch 
angemessene eigene Prüfungshandlungen 
entwickeln. Der aktuelle Bearbeitungs-
stand der Prüfungsaufträge kann mithilfe 
eines Engagement Quality Dashboard 
jederzeit aktuell überwacht werden.

Einholung von fachlichem Rat
Der vorrangig verantwortliche Wirt-
schaftsprüfer hat Sorge zu tragen, dass 
im Fall erforderlicher Spezialkenntnisse 
oder in Zweifelsfragen entweder Teammit-
glieder mit derartigen Spezialkenntnissen 
eingeplant werden oder entsprechende 
Spezialisten beratend und/oder überwa-
chend hinzugezogen werden.

Im Geschäftsbereich Audit fungiert der 
NPPD als oberste Konsultationsinstanz. Er 
stützt sich auf ein Netz von Experten für 
bestimmte Leistungsarten oder Branchen, 
das für die Rechnungslegung nach IFRS als 
Centre of Excellence organisiert ist.

Überwachung der Prüfungsdurchfüh-
rung
Die laufende Beaufsichtigung der Prü-
fungsdurchführung und Entscheidung 
über fachliche Zweifelsfragen obliegen 
dem vorrangig verantwortlichen Wirt-
schaftsprüfer. Er überwacht auch die 
Verwertung von Prüfungsergebnissen 
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anderer Abschlussprüfer und von Arbeits-
ergebnissen der internen Revision des 
Unternehmens oder von externen Sach-
verständigen.

Der Prüfungsleiter sieht vor Abschluss 
der Prüfungsarbeiten und Auslieferung 
des Leseexemplars des Prüfungsberichts 
sämtliche Arbeitspapiere umfassend 
durch und unterzieht den Prüfungsbericht 
einer Endredaktion (Detailed Review). 
In einem abgestuften Verfahren haben 
auch der vorrangig verantwortliche Wirt-
schaftsprüfer und der Mitunterzeichner 
wesentliche Arbeitspapiere durchzusehen 
(Primary und Overriding Review).

Auftragsbezogene Qualitätssicherung
Neben einer formalen Kontrolle (Vorkritik) 
wird jeder Prüfungsbericht einer materi-
ellen Berichtskritik (Engagement Quality 
Control Review) durch einen auftragsun-
abhängigen erfahrenen Fachmitarbeiter 
unterzogen. Alternativ kann die materielle 
Berichtskritik auch von dem Mitunter-
zeichner durchgeführt werden, sofern 
dieser an der Erstellung des Prüfungs-
berichts nicht selbst mitgewirkt hat und 
an der Durchführung der Prüfung nicht 
wesentlich beteiligt war.

Bei als normal eingestuftem Auftragsrisiko 
sind grundsätzlich neben dem Prüfungs-
bericht auch der Prüfungsplanungs- und 
-schlussvermerk in die materielle Berichts-
kritik einzubeziehen.

Zu Prüfungen mit höherem als normalem 
Auftragsrisiko (stets bei Unternehmen 
von öffentlichem Interesse) wird zusätz-
lich ein aEQCR hinzugezogen, der die 
auftragsbegleitende Qualitätssicherung 
durchführt. Er ist in alle Prüfungsphasen 
einzubeziehen, insbesondere auch in die 
Entscheidung über Auftragsbedingungen 

und -annahme und die Besetzung des 
Prüfungsteams. Insgesamt beurteilt der 
aEQCR, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass die Prüfung nicht unter Beachtung 
der gesetzlichen und fachlichen Regeln 
durchgeführt wird und ob die Behandlung 
wesentlicher Sachverhalte angemessen 
ist.

Nachschau
In Übereinstimmung mit den nationalen 
berufsrechtlichen Anforderungen und den 
Richtlinien von DTTL werden die quali-
tätssichernden Elemente der Praxisorga-
nisation und ausgewählte Aufträge des 
Geschäftsbereichs Audit daraufhin unter-
sucht, ob die einschlägigen Berufspflich-
ten, die berufsständischen Standards 
und der Prüfungsansatz von Deloitte 
hinsichtlich der Prüfungsdurchführung 
und der Dokumentation eingehalten 
worden sind. Diese Nachschau (Practice 
Review) wird hinsichtlich der Regelungen 
zur Abwicklung von Abschlussprüfungen, 
der Fortbildung, Anleitung und Überwa-
chung der Mitarbeiter sowie der Prüfungs-
dokumentation jährlich durchgeführt. 
Die Nachschau der Abwicklung einzelner 
Prüfungsaufträge wird durch Wirtschafts-
prüfer anderer Niederlassungen oder 
ausländischer Mitgliedsunternehmen 
vorgenommen; sie wird von Teamleitern 
koordiniert und von einem vom internati-
onalen Netzwerk benannten einschlägig 
besonders erfahrenen ausländischen 
Partner überwacht.

Die stichprobenweise Auswahl von Prü-
fungsaufträgen berücksichtigt Branchen- 
und Risikoaspekte und stellt sicher, dass 
jeder Wirtschaftsprüfer der Niederlassung 
innerhalb des festgelegten Nachschau- 
zyklus mit mindestens einem Auftrag der 
Nachschau unterliegt. Für die Durchfüh-
rung werden von Deloitte weltweit ein-
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heitliche elektronische Arbeitshilfen sowie 
ergänzend eigenentwickelte Checklisten 
eingesetzt.

Die Ergebnisse der Nachschau werden in 
einem Standardformat zusammengefasst 
und in einer „nationalen“ Schlussbespre-
chung mit dem zur Überwachung berufe-
nen ausländischen Partner erörtert. Für 
Feststellungen, die über den Einzelfall 
hinaus Beachtung verdienen, wird eine 
Ursachenanalyse durchgeführt und 
Maßnahmen zur künftigen Vermeidung 
festgelegt, zu denen regelmäßig eine 
Information aller Wirtschaftsprüfer im 
Rahmen einer Schulungsveranstaltung zu 
Beginn der neuen Prüfungssaison zählt. 
Die Umsetzung etwa erforderlicher Ver-
besserungen obliegt den für die jeweiligen 
Auftrags- und Organisationsbereiche 
verantwortlichen Partnern. Im Fall erheb-
licher Beanstandungen wird außerhalb 
des Turnus für das Folgejahr eine weitere 
Nachschau anberaumt.

Erklärung zur Durchsetzung des 
internen Qualitätssicherungssystems
Die Unterzeichner dieses Berichts erklären 
hiermit, dass das eingeführte und gemäß 
den vorstehenden Erläuterungen ange-
wendete Qualitätssicherungssystem den 
gesetzlichen Anforderungen entspricht, 
dass die sich aus diesem System ergeben-
den Vorgaben in dem abgelaufenen Jahr 
eingehalten worden sind und dass wir uns 
aufgrund der dort implementierten Kon- 
trollen und im Rahmen der durchgeführ-
ten Nachschau davon überzeugt haben, 
dass das Qualitätssicherungssystem im 
abgelaufenen Jahr angewendet und über-
wacht worden ist.
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Die Deloitte GmbH ist als gesetzlicher 
Abschlussprüfer nach § 38 Nr. 2 Buch-
stabe f der Wirtschaftsprüferordnung in 
das Berufsregister der Wirtschaftsprü-
ferkammer eingetragen und ist damit 
gemäß § 57a Abs. 1 Satz 1 der Wirt-
schaftsprüferordnung verpflichtet, sich 
einer Qualitätskontrolle zu unterziehen. 
Die nächste Qualitätskontrolle ist bis zum 
27. Dezember 2020 durchzuführen.

Da die Deloitte GmbH auch Abschluss-
prüfungen bei Unternehmen von 
öffentlichem Interesse im Sinne des 
§ 319a Abs. 1 Satz 1 HGB durchführt, 
unterliegt sie gemäß § 62b Abs. 1 Satz 1 
der Wirtschaftsprüferordnung zugleich 
der Inspektion der Abschlussprüferauf-
sichtsstelle nach Art. 26 der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014, deren Ergebnisse im 
Rahmen der Qualitätskontrolle nach § 57a 
der Wirtschaftsprüferordnung zu berück-
sichtigen sind.

Teilnahme an der Qualitätskontrolle gemäß
§ 57a WPO
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Liste der Unternehmen von öffentlichem 
Interesse

Jahres-
abschluss

Konzern-
abschluss

AGROB Immobilien AG x -

AIXTRON SE x x

alstria office REIT-AG x x

Bayerische Landesbank x x

BayWa Aktiengesellschaft x x

Beate Uhse Aktiengesellschaft x x

Capital Stage AG x x

Clere AG (vormals: Balda Aktiengesellschaft) x x

Dexia Kommunalbank Deutschland AG x -

Fielmann Aktiengesellschaft x x

Gerresheimer AG x x

GK Software AG x x

HAMBORNER REIT AG x -

HOCHTIEF Aktiengesellschaft x x

i:FAO Aktiengesellschaft x x

IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft x x

Jungheinrich Aktiengesellschaft x x

K+S Aktiengesellschaft x x

KION GROUP AG x x

KWS SAAT SE x x

LfA Förderbank Bayern x -

MCE Bank GmbH x x

MS Industrie AG x x

NATIXIS Pfandbriefbank AG x -

PATRIZIA Immobilien AG x x

Pelikan Aktiengesellschaft x x

pferdewetten.de AG x x

PNE WIND AG x x

PUMA SE x x

SC Germany Auto 2013-1 UG (haftungsbeschränkt) x -

SC Germany Auto 2013-2 UG (haftungsbeschränkt) x -

Bei den folgenden Unternehmen von öffentlichem Interesse (§ 319a Abs. 1 Satz 1 HGB) 
hat die Deloitte GmbH im Kalenderjahr 2016 eine gesetzlich vorgeschriebene Abschluss-
prüfung durchgeführt:*)
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Jahres-
abschluss

Konzern-
abschluss

SC Germany Auto 2014-1 UG (haftungsbeschränkt) x -

SC Germany Auto 2014-2 UG (haftungsbeschränkt) x -

SC Germany Consumer 2013-1 UG (haftungsbeschränkt) x -

SC Germany Consumer 2014-1 UG (haftungsbeschränkt) x -

SC Germany Consumer 2015-1 UG (haftungsbeschränkt) x -

SC Germany Vehicles 2013-1 UG (haftungsbeschränkt) x -

SC Germany Vehicles 2015-1 UG (haftungsbeschränkt) x -

SFC Energy AG x x

Sixt Leasing AG x x

SIXT SE x x

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG x x

SMA Solar Technology AG x x

UniCredit Bank AG x x

Wilex AG x x

*) Nicht-kapitalmarktorientierte CRR-Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen 
sind aufgeführt, soweit eine Abschlussprüfung durch Erteilung des Bestätigungsver-
merks nach dem 16. Juni 2016 abgeschlossen wurde (vgl. auch Verlautbarung Nr. 1 vom 
6. März 2017 der Abschlussprüferaufsichtsstelle).
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Maßnahmen zur Wahrung der Unabhängigkeit

Beschreibung und Erklärung der Maß-
nahmen
Die Maßnahmen der Deloitte GmbH zur 
Wahrung der Unabhängigkeit entspre-
chend nationaler und internationaler, 
gesetzlicher und berufsständischer Vor-
schriften und Regelungen (Unabhängig-
keitsvorschriften) sind integraler Bestand-
teil des geschäftsbereichsübergreifenden 
Qualitätssicherungssystems von Deloitte 
Deutschland. Insbesondere Prüfungen von 
kapitalmarktorientierten Unternehmen 
sowie ggf. anderen Unternehmen von 
öffentlichem Interesse im In- und Ausland 
erfordern die Einhaltung internationaler 
Standards und bestimmter ausländischer 
Vorschriften zur Wahrung der Unabhängig-
keit der Mitgliedsunternehmen des Netz-
werks und entsprechende netzwerküber-
greifende Maßnahmen. Dementsprechend 
folgt Deloitte Deutschland den diesbe-
züglich weltweit geltenden Richtlinien von 
DTTL und bedient sich unter anderem 
zu diesem Zweck eingerichteter globaler 
Systeme und Kontrollmechanismen.

Zentrale Koordination und Konsulta-
tion
Deloitte Deutschland unterhält im National 
Office und unter der Führung eines 
Partners, des Director of Independence, 
eine für die Einführung, Koordination und 
Überwachung der Qualitätssicherungs-
maßnahmen zur Unabhängigkeit zentral 
zuständige Fachabteilung Compliance & 
Independence. Ihr obliegen unter anderem 
die Information sämtlicher Partner und 
Mitarbeiter über relevante Neuerungen 
und Änderungen von Unabhängigkeitsvor-
schriften, die Veranlassung entsprechender 
Schulungsmaßnahmen sowie die laufende 
Pflege und Überwachung der zur Wahrung 
unserer Unabhängigkeit eingesetzten 
Systeme. Hinzu kommt als wesentliche 
Aufgabe die Klärung von Unabhängigkeits-

fragen, gegebenenfalls in enger Abstim-
mung mit den entsprechenden Abteilungen 
ausländischer DTTL-Mitgliedsunternehmen.

Verbindliche Richtlinien und Verhal-
tensgrundsätze
Grundlage unserer Maßnahmen zur 
Wahrung der Unabhängigkeit bilden die für 
alle Mitgliedsunternehmen von DTTL sowie 
deren Partner und Mitarbeiter geltenden 
Richtlinien des Deloitte-Netzwerks. Not-
wendige Anpassungen an deutsche Rechts-
vorschriften und die Umsetzung in der Pra-
xisorganisation von Deloitte Deutschland 
sind in geschäftsbereichsübergreifenden 
Regelungen und Verhaltensanweisungen 
enthalten. Diese Regelungen stehen allen 
Partnern und Mitarbeitern in elektroni-
scher Form zur Verfügung. Über Ände-
rungen von Unabhängigkeitsvorschriften 
wird sowohl im Intranet als auch über 
weitere elektronische Medien informiert. 
Zusätzlich stehen über eine Intranetseite 
des Deloitte-Netzwerks weitere Informa-
tionen zum Thema Unabhängigkeit zur 
Verfügung.

Unabhängigkeitserklärungen
Deloitte Deutschland fordert von allen 
Partnern und Mitarbeitern bei ihrem 
Eintritt in eine Deloitte-Gesellschaft und 
danach jährlich die Abgabe einer Unab-
hängigkeitserklärung, in der sie die Einhal-
tung der für sie relevanten gesetzlichen 
und DTTL-internen Vorgaben bestätigen. 
Zusätzlich bestätigen die mit der Durch-
führung einer Abschlussprüfung befassten 
Partner und Mitarbeiter in Bezug auf das 
jeweils zu prüfende Unternehmen ihre 
Unabhängigkeit in der Prüfungsdokumen-
tation. Für Deloitte Deutschland bestätigt 
die Deloitte GmbH ebenfalls einmal jährlich 
die Einhaltung der Unabhängigkeitsrege-
lungen gegenüber der globalen Organisa-
tion.
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Schulungen
Alle Partner und Fachmitarbeiter werden 
im Rahmen verpflichtend zu absolvieren-
der E-Learning-Programme des internatio-
nalen Deloitte-Netzwerks in Unabhängig-
keitsfragen geschult. Diese Pflichttrainings 
sind integraler Bestandteil des Deloitte 
Learning Curriculum. Ergänzend dazu 
werden in regelmäßigen Abständen für 
bestimmte Zielgruppen Präsenzschulun-
gen angeboten.

Systemgestützte Verfahren
Deloitte bedient sich systemgestützter 
und zum Teil integrierter Berichts- und 
Überwachungsverfahren, um den Gefähr-
dungen der Unabhängigkeit bei Prüfungs-
kunden Rechnung zu tragen.

Deloitte Entity Search and Compliance 
System (DESC)
Die DTTL-Mitgliedsunternehmen nutzen 
ein zentrales Datenbanksystem, „Deloitte 
Entity Search and Compliance (DESC)“, in 
dem unter anderem alle Unternehmen 
erfasst sind, bei denen die Anforderungen 
an die Unabhängigkeit grenzüberschrei-
tend an alle DTTL-Mitgliedsunternehmen 
gestellt werden; dazu gehören insbeson-
dere alle kapitalmarktorientierten Unter-
nehmen und anderen Unternehmen von 
öffentlichem Interesse, die von DTTL-Mit-
gliedsunternehmen geprüft werden. Jedes 
Mitgliedsunternehmen ist verpflichtet, die 
Kunden, die das Kriterium einer solchen 
International Restricted Entity erfüllen, an 
das Global Office des Deloitte-Netzwerks 
zu melden, damit die entsprechenden 
Informationen nach einer Plausibilitäts-
prüfung in das DESC-System eingestellt 
werden. Ergänzend hat jedes Mitgliedsun-
ternehmen halbjährlich DTTL gegenüber 
die Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Daten in Bezug auf die von ihm betreuten 

International Restricted Entities zu bestä-
tigen.

Global Independence Monitoring 
System (GIMS)
Partner und Manager von Deloitte 
Deutschland sind gehalten, bei Finanzdis- 
positionen anhand von DESC vorab zu 
überprüfen, ob die Disposition eine Anlage 
in oder Geschäftsbeziehung mit einer 
International Restricted Entity betrifft. 
Zusätzlich sind sie verpflichtet, ihre Wert-
papieranlagen in ein automatisiertes 
Überwachungssystem einzupflegen, das 
Global Independence Monitoring System 
(GIMS). Durch einen automatischen 
Abgleich mit den International Restric-
ted Entities im DESC-System ermöglicht 
GIMS, dass Wertpapieranlagen, die zu 
einer möglichen Gefährdung der Unab-
hängigkeit führen können, erkannt und 
dem jeweils Betroffenen zur weiteren 
Klärung gemeldet werden. So führt z.B. die 
Übernahme der Abschlussprüfung eines 
kapitalmarktorientierten Unternehmens 
dazu, dass die Partner und Mitarbeiter, die 
Wertpapiere dieses Unternehmens halten, 
automatisch benachrichtigt und zur 
Vornahme weiterer klärender Maßnahmen 
bezüglich ihrer persönlichen Unabhän-
gigkeit aufgefordert werden. Die zeitnahe 
Bearbeitung entsprechender Systemmit-
teilungen durch die jeweils bei Deloitte 
Deutschland Betroffenen wird durch die 
Abteilung Compliance & Independence 
überwacht. Ergänzend verfolgt das Global 
Office von Deloitte weltweit den Bearbei-
tungsstand der Mitgliedsunternehmen, 
um erforderlichenfalls unterstützende 
Maßnahmen einleiten zu können.

Zentrale Mandanten- und Auftragsda-
tenverwaltung 
Deloitte Deutschland bedient sich eines 
zentralen Systems zur Kunden- und 
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Auftragsdatenverwaltung, dessen Zweck 
unter anderem darin besteht, Gefährdun-
gen der Unabhängigkeit durch unzulässige 
Nichtprüfungsleistungen und Geschäfts-
beziehungen zu verhindern. Dazu erfor-
dert die Annahme eines jeden Auftrags 
die vorherige Freigabe durch die Abteilung 
Compliance & Independence und durch 
den Lead Client Service Partner (LCSP). 
Die Freigabe erfolgt über das System. Bei 
Aufträgen, die die Beachtung grenzüber-
schreitend geltender Unabhängigkeits-
vorschriften erfordern (International Re- 
stricted Entities betreffende Aufträge), hat 
der für einen solchen Auftrag zuständige 
Partner gegebenenfalls vorab die Geneh-
migung des ausländischen LCSP einzuho-
len, um die erforderliche zentrale Freigabe 
durch das National Office zu erhalten.

Ergänzende Kontroll- und Disziplinar-
maßnahmen
Zusätzlich zu den systemgestützten Kon- 
trollen dienen ergänzende Programme zur 
Kontrolle der Einhaltung von relevanten 
Unabhängigkeitsvorschriften.

Überprüfung jährlicher Unabhängig-
keitserklärungen
Deloitte Deutschland lässt jährlich durch 
einen unabhängigen Dritten in Stich-
proben die Angaben von Partnern und 
Managern laut deren persönlicher Unab-
hängigkeitserklärung sowie deren Einträge 
in das GIMS überprüfen.

Practice Reviews
Von DTTL organisierte Practice Reviews 
haben die Beachtung der DTTL-Standards 
und -Richtlinien einschließlich derjenigen 
zur Wahrung der Unabhängigkeit zum 
Gegenstand. Zum einen wird im Rahmen 
der Nachschau auf Auftragsebene die 
Einhaltung der Berufspflichten einschließ-
lich der Wahrung der Unabhängigkeit 

untersucht. Zum anderen unterliegt die 
Praxisorganisation von Deloitte Deutsch-
land regelmäßigen Practice Reviews, bei 
denen unter anderem die Unabhängigkeit 
der Praxis und die diesbezüglichen Qua-
litätssicherungsmaßnahmen untersucht 
werden.

Disziplinarmaßnahmen
Die Sanktionierung der Nichteinhaltung 
interner Unabhängigkeitsvorschriften 
durch Partner und Mitarbeiter variiert 
nach Schwere und Anlass des Regelungs-
verstoßes. Sie kann von der Ermahnung 
bei geringfügigen Verstößen über die 
Suspendierung von bestimmten Aufträ-
gen bis hin zur Kündigung bei besonders 
schwerwiegenden Pflichtverletzungen 
reichen.

Bestätigung
Die Unterzeichner dieses Berichts bestäti-
gen hiermit, dass mithilfe der vorstehend 
beschriebenen Systeme und Verfahren 
eine interne Überprüfung der Unabhän-
gigkeitsanforderungen stattgefunden hat. 
Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften 
oder ausländische Regulierungsanforde-
rungen wurden nicht festgestellt.
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Die leitenden Angestellten im Sinne des 
Betriebsverfassungsgesetzes umfassen 
bei Deloitte Deutschland drei Gruppen: 
die Partner, die Directors und die Wirt-
schaftsprüfer mit Prokura, die nicht 
Partner oder Director sind (Letztere 
aufgrund § 45 Satz 2 WPO).

Wirtschaftsprüfer unterhalb der 
Ebene Partner und Directors
Jeder Mitarbeiter erhält ein Fixgehalt, in 
dem sich die Bedeutung und Wertigkeit 
der Position, vor allem aber auch die Kom-
petenzen des Mitarbeiters entsprechend 
dem bei Deloitte Deutschland geltenden 
Kompetenzprofil widerspiegeln. Mit zuneh-
mender Kompetenzentwicklung verändert 
sich auch das Fixgehalt. Daneben erhält 
jeder Mitarbeiter eine variable Vergütung, 
deren Höhe vom Erreichungsgrad der 
zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres 
zu vereinbarenden Ziele abhängt. Die 
Ziele enthalten dabei sowohl qualitative 
als auch quantitative Elemente, wobei im 
Geschäftsbereich Audit auch die Ergeb-
nisse von Practice Reviews und externen 
Qualitätskontrollen in die entsprechende 
Zielsetzung und Beurteilung der Zieler-
reichung einfließen. Der variable Teil der 
Vergütung bewegt sich in einer festgeleg-
ten Bandbreite. Er lag im Geschäftsjahr 
2015/16 im Durchschnitt bei 29 Prozent 
des Festgehalts. Kompetenz- und Leis-
tungsprofil sind insbesondere auch im 
Geschäftsbereich Audit für alle leitenden 
Angestellten wesentlicher Bestandteil des 
Nominierungsprozesses für eine even-
tuelle Beförderung. Gravierende Kom-
petenz- und Leistungsdefizite können zu 
Sanktionen finanzieller oder sonstiger Art 
führen.

Directors
System und Handhabung sind vergleich-
bar mit dem Vorgenannten, allerdings 
mit einem tendenziell höheren Anteil der 
variablen Vergütung an der Gesamtvergü-
tung. Der variable Teil der Vergütung lag 
im Geschäftsjahr 2015/16 im Durchschnitt 
bei ca. 36 Prozent des Festgehalts. Die 
Mehrheit der vor 2009 bestellten Direc-
tors erhält darüber hinaus eine betrieb-
liche Altersversorgung in Form einer 
Direktzusage.

Partner
Die Partner von Deloitte Deutschland 
beziehen ein Festgehalt und partizipieren 
am Ergebnis der Deloitte Deutschland 
GmbH. Grundlage für die Bemessung 
der Ergebnisbeteiligung sind die einem 
Partner zugewiesenen Units. Bei der 
Vergabe der Units wird der nachhaltige 
Leistungsbeitrag entsprechend der Rolle 
und inhaltlichen Verantwortung berück-
sichtigt. Bei der Bemessung der Nach-
haltigkeit des Leistungsbeitrages spielen 
Qualitätssicherungsaspekte, insbeson-
dere auch die Ergebnisse aus Practice 
Reviews, externen Qualitätskontrollen 
und Inspektionen, eine wesentliche Rolle. 
Der Wert der einzelnen Unit leitet sich 
aus dem Geschäftserfolg des Gesamt-
unternehmens, d.h. aus den Ergebnissen 
aller Geschäftsbereiche im jeweiligen 
Geschäftsjahr, ab. In diesem Gesamterfolg 
spiegelt sich auch der individuelle Beitrag 
des einzelnen Partners zum Gruppener-
gebnis wider. Dies bedeutet, dass eigene 
Akquisitionserfolge sowie die Leistungsvo-
lumina des einzelnen Partners nicht direkt 
seine variable Vergütung bestimmen; 
entscheidend ist der Erfolg des Gesamt-
unternehmens. Insgesamt ist das Vergü-
tungssystem so gestaltet, dass die variable 
Vergütung das Festgehalt deutlich über-
steigen kann. Im Geschäftsjahr 2015/16 

Vergütungsgrundlagen für die leitenden
Angestellten und Organmitglieder
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betrug das Verhältnis zwischen fixer 
und variabler Vergütung etwa 1:2,3. Die 
Mehrheit der vor 2009 bestellten Partner 
erhält darüber hinaus eine betriebliche 
Altersversorgung in Form einer Direktzu-
sage.

Mitglieder der Geschäftsführung
Die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Deloitte GmbH sind Partner von Deloitte 
Deutschland. Für sie gelten die zuvor 
dargestellten Grundsätze.

Mitglieder des Aufsichtsrats
Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten fixe 
Vergütungen und Sitzungsgelder. Daneben 
haben sie Anspruch auf Erstattung der 
ihnen in Ausübung ihrer Aufsichtsratstä-
tigkeit entstandenen Aufwendungen und 
der auf Aufwendungsersatz, Sitzungs-
geld und Vergütung etwaig entfallenden 
Umsatzsteuer. Die Höhe des Sitzungs-
geldes und der jährlichen Vergütung wird 
durch die Gesellschafterversammlung 
festgelegt.
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Nur eine herausragende fachliche und 
persönliche Kompetenz aller Mitarbeiter 
und Partner garantiert dauerhaft die 
Qualität und den Erfolg unserer Arbeit. Sie 
ist Voraussetzung, um die strategischen 
Ziele von Deloitte Deutschland auch in 
der Zukunft zu sichern. Unsere Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen bieten wir mög-
lichst passgenau für jeden Mitarbeiter und 
Partner an. Im Deloitte Learning Curri-
culum erhält jeder Mitarbeiter über eine 
rollenspezifische Ansicht einen Überblick 
über die verpflichtenden und ergänzen-
den Veranstaltungen aus den verfügbaren 
Teilcurricula. In internen Pflichtveranstal-
tungen vermitteln wir unseren Mitarbei-
tern und Partnern ethische Grundlagen, 
Grundsätze der Unabhängigkeit, unsere 
Richtlinien zur Qualitätssicherung sowie 
die jeweils für den Einsatzbereich erfor-
derlichen fachlichen und persönlichen 
Kompetenzen. Die Vermittlung der 
Themen erfolgt sowohl durch speziell 
geschulte eigene Mitarbeiter und Partner 
als auch durch externe Referenten, die 
über ein standardisiertes Auswahlverfah-
ren selektiert werden.

Die Planung der Fortbildungsveranstaltun-
gen erfolgt jährlich in Abstimmung mit der 
Geschäftsbereichsleitung auf Basis einer 
Analyse der externen Anforderungen, der 
Ergebnisse der internen Mitarbeiter- und 
Partnerbeurteilung und unter Berücksich-
tigung wichtiger strategischer Impulse für 
den Geschäftsbereich. Die Teilnahme an 
den Fortbildungsveranstaltungen wird 
systematisch erfasst und bei verpflichten-
den Modulen überwacht. Die Erreichung 
der Fortbildungsziele wird im Rahmen der 
mindestens einmal jährlich stattfinden-
den Partner- und Mitarbeitergespräche 
erörtert.

Nach unseren Fortbildungsgrundsätzen 
müssen alle Partner und Fachmitarbeiter 
im Geschäftsbereich Audit durchschnitt-
lich 40 Stunden fachbezogene Fortbildung 
pro Jahr nachweisen. Wir verstehen diese 
Vorgabe jedoch als untere Grenze und 
gehen bei der Umsetzung unserer Fortbil-
dungsangebote über diese Anforderung 
hinaus. Für bei Prüfungen tätige Partner 
und Fachmitarbeiter sind die Anwen-
dung unseres Prüfungsansatzes und der 
Prüfungstechnik „Deloitte Audit“ sowie 
die regelmäßige Teilnahme an Update-
Semi naren zu aktuellen Fragen der Rech-
nungslegung und Prüfung verpflichtend. 
Fachliche Themen, zu denen neben der 
handelsrechtlichen Rechnungslegung 
auch Seminare zur Rechnungslegung nach 
IFRS und US-GAAP gehören, werden durch 
eine Kombination aus E-Learning, virtu-
ellen Schulungen und Präsenzseminaren 
geschult.

Neben den internationalen Prüfungs-
standards des International Auditing 
and Assurance Standards Board (IAASB) 
und den nationalen Prüfungsstandards 
des Instituts der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e.V. (IDW) werden ebenso die 
Prüfungsstandards des Public Company 
Accounting Oversight Board (PCAOB) ver-
mittelt. Darüber hinaus haben wir unsere 
vorrangig verantwortlichen Wirtschafts-
prüfer gezielt zu Themen mit Bezug zur 
Berufsaufsicht geschult.

Interne Fortbildungsgrundsätze
und -maßnahmen
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Die Umsätze der Deloitte GmbH betrugen 
für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2015 
bis zum 31. Mai 2016 € 628,6 Mio. Ent-
sprechend den Anforderungen des § 285 
Nr. 17 HGB gegliedert entfielen sie auf:

Abschlussprüfungsleistungen
€ 174,0 Mio.

Andere Bestätigungsleistungen
€ 84,3 Mio.

Steuerberatungsleistungen
€ 167,9 Mio.

Sonstige Leistungen
€ 202,4 Mio.

Der Lagebericht der Deloitte-Gruppe 
für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2015 
bis 31. Mai 2016 ist im Jahresbericht 
2015/2016 enthalten, der unter  
www.deloitte.com/de verfügbar ist. Der 
Jahresabschluss der Deloitte GmbH 
sowie der Konzernabschluss der Deloitte 
Deutschland GmbH zum 31. Mai 2016 
werden im elektronischen Bundesanzeiger 
veröffentlicht.

München, den 31. März 2017

Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Die Umsätze der Deloitte-Gruppe unter 
Einbeziehung der Deloitte Deutschland 
GmbH, ihrer Konzernunternehmen sowie 
der Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH betrugen für das Geschäfts-
jahr vom 1. Juni 2015 bis zum 31. Mai 2016 
€ 963,4 Mio. Entsprechend den Anforde-
rungen des § 285 Nr. 17 HGB gegliedert 
entfielen sie auf:

Abschlussprüfungsleistungen
€ 174,2 Mio.

Andere Bestätigungsleistungen
€ 88,8 Mio.

Steuerberatungsleistungen
€ 166,7 Mio.

Sonstige Leistungen
€ 533,7 Mio.

Finanzinformationen

(Prof. Dr. Martin Plendl) (Adrian Crampton)
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

(Christopher Nürk)
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40476 Düsseldorf

Erfurt
Anger 81
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Frankfurt/Main
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